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14. Landschaftsversammlung 2014-2020

Niederschrift
über die 27. Sitzung des Sozialausschusses

am 10.03.2020 in Köln, Landeshaus

Anwesend vom Gremium:

CDU

Dickmann, Bernd
Hurnik, Ivo
Kleefisch, Peter Josef
Kromer-von Baerle, Wolfgang
Dr.  Leonards-Schippers, Christiane
Nabbefeld, Michael
Petrauschke, Hans-Jürgen
Rohde, Klaus
Wörmann, Josef

SPD

Ciesla-Baier, Dietmar für: Berten, Monika
Daun, Dorothee
Franz, Michael
Böll, Thomas für: Pöhler, Raoul
Schmerbach, Cornelia Stellv. Vorsitzende
Schmidt-Zadel, Regina für: Servos, Gertrud
Zepuntke, Klaudia

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Peters, Anna für: N. N.
Schäfer, Ilona
Blanke, Andreas ab 09.40 Uhr für: Zsack-Möllmann, Martina
Klemm, Ralf bis 09.40 Uhr für: Zsack-Möllmann, Martina

FDP

Runkler, Hans-Otto für: Nüchter, Laura
Pohl, Mark Stephen

Die Linke.

Detjen, Ulrike

FREIE WÄHLER

Fink, Hans-Jürgen für: Dr.  Grumbach, Hans-Joachim
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Verwaltung:

Herr Lewandrowski LR 7
Frau Prof. Dr. Faber LR 5
Frau von Berg Fachbereichsleitung 74
Frau Manns Fachbereichsleitung 71
Herr Beyer Fachbereichsleitung 53
Herr Anders Fachbereichsleitung 54
Herr Göbel Fachbereichsleitung 43
Frau Krause Leitung Stabsstelle 70.10
Frau Brüning-Tyrell Leitung Stabsstelle 70.20
Herr Zimmermann Abteilungsleitung 74.50
Frau Buheitel Abteilungsleitung 73.50
Herr Bauch Abteilungsleitung 72.10
Frau Thimianidou 74.60
Frau Gawol 70.10
Frau Franke PR 7
Frau Baum 74.52
Frau Wilms 74.51
Herr von der Hoff 74.30
Herr Domansky 20.01
Herr Axmann 00.20
Herr Volkwein 21.11
Herr Klein 21.11
Frau Uncu 21.11
Herr Sturmberg 03.00
Frau Diehl 00.20
Frau Stenzel 71.11 (Protokoll)
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T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 26. Sitzung vom 12.11.2019   

3. LVR-Europa-Projektförderantrag "Hellas – Verbesserungen 
der Behindertenhilfe in Nordgriechenland"

14/3846 E 

4. Präventive Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung

14/3821/1 K 

5. Bericht der Bundesregierung zum Stand und zu den 
Ergebnissen der Maßnahmen nach Art. 25 Abs. 2-4 BTHG

14/3879 K 

8. Förderung von Inklusionsbetrieben gem. §§ 215 ff. SGB IX 14/3875 B 

9. Inklusionsbarometer 2019 14/3865 K 

10. Reform des Sozialen Entschädigungsrechts - ein erster 
Überblick und Ausblick 

14/3871 K 

11. Beschlusskontrolle   

12. Anfragen und Anträge   

12.1. Anfrage: Betreutes Wohnen in Tiny Houses Anfrage 
14/40 FREIE 
WÄHLER K 

12.2. Beantwortung der Anfrage 14/40   

12.3. Wie bereitet sich der LVR auf das neue SGB XIV vor? Anfrage 
14/42 GRÜNE K 

12.4. Beantwortung der Anfrage 14/42   

13. Bericht aus der Verwaltung   

14. Verschiedenes   

Beginn der Sitzung: 09:30 Uhr

Ende der Sitzung: 11:55 Uhr
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Öffentliche Sitzung
  
Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird anerkannt.

Punkt 2
Niederschrift über die 26. Sitzung vom 12.11.2019

Die Niederschrift wird anerkannt.

Punkt 3
LVR-Europa-Projektförderantrag "Hellas – Verbesserungen der Behindertenhilfe 
in Nordgriechenland"
Vorlage Nr. 14/3846

Herr Domansky und Frau Thimianidou stellen das geplante Projekt in Griechenland 
vor. 

Der LVR steht im Austausch mit verschiedenen Partnern im europäischen Ausland. Ein 
wesentliches Motiv besteht darin, die Situation der Menschen mit Behinderungen und der 
Menschen mit psychischen Erkrankungen vor Ort zu verbessern. Seit Juni 2019 besteht 
die Möglichkeit für Träger*innen von einschlägigen Initiativen, einen Antrag im Rahmen 
der sog. LVR-Europa-Projektförderung zu stellen. Es wurde nunmehr ein entsprechender 
Projektförderantrag in Höhe von 6.750,00 € zur Bezuschussung eines ersten Austausches 
zwischen Akteuren der Behindertenhilfe im Rheinland und in Nordgriechenland im 
Oktober 2020 eingereicht. Frau Thimianidou erläutert die Entstehung und Planung 
dieses auf Augenhöhe konzipierten Projektes, mit dem die Lebenssituation von Menschen 
mit Behinderungen in Nordgriechenland über die angestrebte Professionalisierung der 
Behindertenhilfe vor Ort nachhaltig verbessert werden solle. Das Projekt sei langfristig 
konzeptioniert, weitere Anträge würden folgen.

Auf Nachfrage von Frau Schmidt-Zadel beschreibt Frau Thimianidou die schlechte 
Situation von Menschen mit psychischer Behinderung in Griechenland, auch bedingt 
durch einen massiven Fachkräftemangel.

Herr Böll lobt das Projekt und berichtet über die Beratung der Vorlage in der 
Kommission Europa. Er bittet die Verwaltung zudem, die Möglichkeit zu prüfen, dieses 
Projekt an den im LVR bereits bestehenden Verein der Bulgarienhilfe anzubinden und 
dessen Handlungsfelder auch auf Griechenland auszuweiten.

Der Sozialausschuss fasst einstimmig folgenden empfehlenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Projektbewilligung für den LVR-Europa-
Projektförderantrag "Hellas – Verbesserungen der Behindertenhilfe in Nordgriechenland" 
gemäß Vorlage Nr. 14/3846 auszusprechen.
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Punkt 4
Präventive Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung

Punkt 4.1
Präventive Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung
Vorlage Nr. 14/3821/1

Herr Göbel führt in die Problematik dieses Themas ein und berichtet über das dortige 
Fehlverhalten der Institutionen wie Polizei, Ordnungsbehörde und Jugendamt. Er schildert 
eindrücklich auch die extreme psychische Belastung derjenigen, die mit der Aufarbeitung 
in Lügde und ähnlich gelagerter Fälle betraut sind. Es müssten Vorkehrungen getroffen 
werden, dass solche Vorfälle möglichst vermieden werden. Dabei sei festzustellen, dass 
die Dunkelziffer in diesem Bereich sehr hoch sei. Experten schätzen, dass es in jeder 
Schulklasse mindestens ein bis zwei Kinder gebe, die sexuelle Gewalt erfahren mussten. 
Man gehe davon aus, dass ca. 10% der Mädchen und 5,1% der Jungen sexuelle 
Gewalterfahrung hätten. Bei Menschen mit Behinderung seien die Zahlen höher. Es werde 
geschätzt, dass 20-34% der Frauen mit Behinderung sexuelle Gewalt erführen. In der 
Kriminalstatistik werde allerdings nicht zwischen Menschen mit und ohne Behinderung 
unterschieden. Nationale und internationale Forschungen stützten zusammen mit 
empirischen Daten die Annahme, dass sexualisierte Gewalt am häufigsten, mit ca. 75%, 
in der Familie und dem engen Umfeld stattfinde. 

In Institutionen finde sexuelle Gewalt überwiegend innerhalb der Gruppen statt, d.h., 
dass Kinder und Jugendliche untereinander sexuell übergriffig würden. Zum Schutz der in 
einer Institution lebenden jungen Menschen gebe es gesetzliche Vorschriften, die 
möglichst Schutz vor sexualisierter Gewalt bieten sollten. Zum einen sei dies das 
erweiterte Führungszeugnis nach § 72 a SGB VIII, das auch für ehrenamtlich tätige 
Personen verpflichtend ist. Ein weiterer Schutzfaktor sei die Erteilung einer 
Betriebserlaubnis für die Durchführung von stationären Maßnahmen. Die Notwendigkeit 
der Betriebserlaubnis beziehe sich sowohl auf Tageseinrichtungen für Kinder als auch auf 
stationäre Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe. Der 
Gesetzgeber gehe davon aus, dass die Voraussetzungen für das Kindeswohl gewährleistet 
seien, wenn die Bedingungen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis erfüllt seien.

Weiterhin berichtet Herr Göbel über präventive Schutzkonzepte, die zum einen dafür 
sorgen sollten, dass Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen vor sexuellen 
Übergriffen geschützt sein sollten und zum anderen in den Einrichtungen kompetente 
Ansprechpersonen fänden. Die Schulen seien  bisher dabei nicht eingebunden.

Um die Fachkräfte zum Thema der sexualisierten Gewalt von Kindern und Jugendlichen 
zu sensibilisieren und qualifizieren, würden sowohl von den Landesjugendämtern als auch 
von freien Trägern und Beratungsstellen eine Vielzahl von Fortbildungen angeboten. Das 
Landesjugendamt biete für die Fachkräfte in der frühen Bildung regelmäßig Fortbildungen 
zu den Themen Partizipation, Kinderrechte und Schutzkonzepte an. Herr Göbel betont 
jedoch auch, dass ein hundertprozentiger Schutz von Kindern und Jugendlichen in einer 
Einrichtung nicht gewährleistet werden könne. Schutzkonzepte dienten dazu, die 
Wahrscheinlichkeit sexualisierter Gewalt zu vermindern und sie frühestmöglich zu 
unterbinden. Außerdem sollten Kinder stark gemacht werden, damit sie lernten, "Nein" zu 
sagen.

Herr Göbel weist auch auf die Arbeit des Gerhard-Bosch-Hauses in der LVR-Klinik Viersen 
hin. Dort würden haftentlassene, sexualdelinquente Jugendliche auf ein normales Leben 
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vorbereitet. In zwei Gruppen würden insgesamt 19 Jugendliche, die wegen einer 
Sexualstraftat angezeigt oder verurteilt wurden oder deren Jugendstrafe mit der Auflage 
der Behandlung zur Bewährung ausgesetzt wurde, behandelt. Die Behandlung im Gerhard-
Bosch-Haus sei deliktorientiert und auf die jugendlichen Straftäter zugeschnitten. Ziel der 
Behandlung sei die Verhinderung weiterer Übergriffe durch die Jungen, aber auch der 
Ausbau ihrer Kompetenzen, damit sie ein selbstbestimmtes, psychosozial angepasstes 
Leben führen könnten.

Frau Schmidt-Zadel fragt nach der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit 
massiven Verhaltensauffälligkeiten. Außerdem bittet sie um Mitteilung, ob es in NRW eine 
Kinderschutzkommission analog der in Baden-Württemberg gebe. Bei externen 
Therapeut*innen, die in die Einrichtungen kommen, bittet sie um Mitteilung, ob diese 
auch entsprechend kontrolliert würden und bittet die Verwaltung, alle Maßnahmen zu 
ergreifen, damit die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung geschützt seien.

Frau Schäfer unterstütz den Antrag 14/343, damit es zukünftig ein LVR-weit 
einheitliches Konzept zum Gewaltschutz gebe. Außerdem fragt sie nach, ob es 
Ansprechpartner*innen auch außerhalb der Einrichtungen gebe, an die sich Frauen und 
Mädchen mit Behinderung wenden können, wenn sie Angst hätten, Mitarbeiter aus den 
Einrichtungen anzusprechen.

Herr Göbel berichtet ergänzend, dass NRW im Landtag eine Kinderschutzkommission 
eingesetzt habe. Zusätzlich sei ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss sowie eine 
Interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet worden. Er unterstützt die Anregung von 
Frau Schäfer, dass es Ansprechpartner*innen/Ombudsleute möglichst außerhalb der 
Einrichtungen geben sollte.

Herr Petrauschke berichtet aus dem Rhein-Kreis Neuss und betont, dass aus 
Datenschutzgründen wichtige Informationen nicht zurückgehalten werden dürften.

Herr Hurnik bestätigt aus seiner Arbeit heraus, dass aus Datenschutzgründen die 
Kommunikation innerhalb einer Verwaltung oftmals behindert werde. Hierzu müsste es 
genauere Handlungsanweisungen geben. Den Einsatz von Ombudsleuten hält er nur 
außerhalb der Einrichtungen für effektiv und unabhängig.

Die Darstellungen der Dezernate zu präventiven Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche mit Behinderung werden gemäß Vorlage Nr. 14/3821 zur 
Kenntnis genommen.

Punkt 4.2
Präventive Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung
Antrag Nr. 14/343 CDU, SPD

Herr Wörmann erläutert den Antrag und bittet die Verwaltung, vorhandene Konzepte zu 
bündeln und damit die Wirksamkeit der Maßnahmen zum Gewaltschutz zu erhöhen, 
damit die Verwaltung auf neue Herausforderungen reagieren könne.

Herr Pohl dankt für die Initiative und bittet in dem neuen Konzept zu berücksichtigen, 
den Schutz vor sexueller Gewalt stets im Bewusstsein der Mitarbeitenden zu halten.

Frau Detjen erwartet mit diesem Konzept auch eine Vereinheitlichung der Standards im 
Klinikbereich.

Die stellv. Vorsitzende bittet, zu prüfen, ob dieses Thema in die Zielvereinbarungen mit 
den Trägern aufgenommen werden könnte.
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Der Sozialausschuss fasst einstimmig folgenden empfehlenden Beschluss:

Die Verwaltung wird gebeten, auf Grundlage der vorhandenen Konzepte und Erfahrungen 
ein LVR-Rahmenkonzept zum Gewaltschutz zu erarbeiten. 

Punkt 5
Bericht der Bundesregierung zum Stand und zu den Ergebnissen der 
Maßnahmen nach Art. 25 Abs. 2-4 BTHG
Vorlage Nr. 14/3879

Herr Lewandrowski erläutert die Vorlage und berichtet zu den zwei Modellprojekten 
TexLL und NePTun, die Bestandteile der Berichterstattung sind. Zu NePTun berichtet er 
von Rückmeldungen der Freien Wohlfahrtspflege, die einen kritischen Blick auf das 
Modellprojekt richteten. Er weist nochmals darauf hin, dass es sich um ein 
ergebnisoffenes Modellprojekt handele. Die Korrespondenz mit der Freien 
Wohlfahrtspflege sowie der zweite Zwischenbericht wird dem Sozialausschuss am 
05.05.2020 zur Kenntnis gegeben.

Frau Daun thematisiert den Stand der Integrierten Beratung nach § 106 SGB IX n.F. 
und der Zusammenarbeit des LVR mit den Städten und Kreisen und fragt, inwieweit die 
Beratungsangebote des LVR mit den kommunalen Beratungsstrukturen vernetzt würden.

Herr Lewandrowski berichtet, dass zur Integrierten Beratung (Sachstand der drei 
Projekte zur sozialräumlichen Erprobung und zum digitalen Webportal) eine Vorlage für 
die nächste Ausschussrunde geplant sei. In einer der nächsten Sitzungen werde es zudem 
eine Vorlage zu den Kooperationsvereinbarungen mit den Mitgliedskörperschaften sowie 
zum Sachstand/Ausbau der Beratung zu § 106 geben.

Herr Pohl betont, dass Modellprojekte keine Projekte seien, bei denen von Beginn an das 
Ergebnis feststehe. Vielmehr solle ausprobiert und evaluiert werden, was machbar sei.

Herr Wörmann berichtet von den Beratungen im Sozialausschuss in Duisburg, bei dem 
Themen wie Beratung, Kooperation mit dem LVR und Sozialraumgestaltung erst am 
Anfang stünden. Bei NePTun sei ihm wichtig, dass nicht Menschen von der 
Eingliederungshilfe in die Pflege "geschoben" würden.

Der Bericht der Bundesregierung zum Stand und zu den Ergebnissen der Maßnahmen 
nach Art. 25 Abs. 2-4 BTHG wird gemäß Vorlage 14/3879 zur Kenntnis genommen.

Punkt 6
Weiterentwicklung der Leistungen nach § 67 SGB XII
Vorlage Nr. 14/3909

Frau Schäfer berichtet über die Situation der wohnungslosen Menschen in Wuppertal, 
deren Zahl sich in den letzten fünf Jahren nahezu verdoppelt habe. Wichtig sei ein 
präventiver Ansatz, damit die Menschen erst gar nicht wohnungslos würden. Zudem sei 
es richtig, für wohnungslose Frauen mehr Plätze einzurichten. Sie wünscht sich eine 
flexible Handhabung bezüglich der Verteilung der Plätze nach den tatsächlichen Bedarfen.

Auf Nachfrage von Frau Schäfer und Herrn Wörmann zur Verteilung der Plätze ergänzt 
Herr Zimmermann, dass die in der Vorlage genannten 100 Plätze eine vorsichtige 
Prognose dessen seien, was in den nächsten zwei bis drei Jahren im Rheinland überhaupt 
realisierbar wäre ohne genau festzulegen, in welchen Regionen dies machbar sei. Bedarfe 



- 8 -

würden erst dann sichtbar, wenn es engagierte Leistungsanbieter gebe, die sich der 
Zielgruppe annähmen und deren Situation verbessern wollten. Er stellt klar, dass 
stationäre Leistungen nach § 67 SGB XII immer nur zeitlich befristet seien und durch eine 
stationäre Unterbringung für die betroffenen Menschen die Möglichkeit vergrößert werden 
sollr, selbständig leben zu können.

Der Sozialausschuss fasst einstimmig folgenden empfehlenden Beschluss:

Die Verwaltung wird gemäß Vorlage Nr. 14/3909 beauftragt, 
1) die Gespräche mit den Rheinischen Gebietskörperschaften auszuweiten, damit die 
bestehenden Angebote um präventive Leistungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit 
ergänzt werden können,    
2) aktiv auf Leistungsanbieter zuzugehen, um die Wohnangebote für Frauen im Rahmen 
der Leistungen nach § 67 SGB XII auszuweiten.

Punkt 7
Änderung der Förderrichtlinien zur inklusiven Bauprojektförderung
Vorlage Nr. 14/3863

Herr Runkler bittet, berechtigte Anträge rechtzeitig zu bescheiden, damit der Baubeginn 
zügig starten könne. Außerdem regt er an, bis zur nächsten Landschaftsversammlung 
darüber nachzudenken, die LA-Entscheidung über eine Förderung durch eine 
Berichtspflicht der Politik zu ersetzen. Dies würde der Verwaltung eine schnellere, eigene 
Entscheidung ermöglichen. Weiterhin sollte überlegt werden, die Politik auch über 
abgelehnte Anträge zu informieren.

Der Sozialausschuss fasst einstimmig folgenden empfehlenden Beschluss:

Die angepassten Förderrichtlinien zur inklusiven Bauprojektförderung des LVR werden 
gemäß der Vorlage Nr. 14/3863 beschlossen.

Punkt 8
Förderung von Inklusionsbetrieben gem. §§ 215 ff. SGB IX
Vorlage Nr. 14/3875

Frau Daun nimmt wegen Befangenheit an der Beratung und Beschlussfassung nicht teil.

Herr Beyer erläutert die Vorlage und berichtet insbesondere über die Projekte „autark 
Rhein-Wupper gGmbH“ und „DHL Airways GmbH“, die beide Menschen mit einer 
Autismus-Spektrum Störung beschäftigten.

Der Sozialausschuss fasst einstimmig bei Nicht-Teilnahme von Frau Daun folgenden 
Beschluss:

Der Förderung von Inklusionsbetrieben gem. §§ 215 ff. SGB IX wird, wie in der Vorlage 
Nr. 14/3875 dargestellt, zugestimmt.
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Punkt 9
Inklusionsbarometer 2019
Vorlage Nr. 14/3865

Frau Prof. Dr. Faber berichtet, dass sich NRW erstmals im interregionalen Vergleich im 
Bereich der Beschäftigungsquote an die Spitze gesetzt habe. Auch im Gesamtergebnis 
des interregionalen Vergleichs liege NRW auf einem Spitzenplatz knapp hinter Bayern und 
der Region Ostdeutschland. Die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung 
habe sich 2018 weiter positiv entwickelt. Die Arbeitslosigkeit sei gesunken und die 
Erwerbstätigkeit habe zugenommen. Trotzdem läge die Arbeitslosenquote der Menschen 
mit Behinderung immer noch wesentlich höher als die der Menschen ohne Behinderung. 

Herr Beyer ergänzt auf Nachfrage von Frau Schäfer, dass sich das 
Teilhabechancengesetz zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, das seit 2019 in 
Kraft ist, bisher nicht messbar bei den Menschen mit Behinderung bemerkbar gemacht 
habe; aktuelle Zahlen hierzu gebe es noch nicht.

Er berichtet in diesem Zusammenhang über das Forschungsprojekt JADE (Jobcoaching 
zur Arbeitsplatzsicherung definieren und evaluieren), ein Forschungsprojekt zur 
Profilbildung von Jobcoaching, das der LWL unter Beteiligung weitere Inklusionsämter, 
auch des LVR-Inklusionsamtes, durchgeführt habe. Jobcoaching sei die Förderung der 
betrieblichen Inklusion eines Menschen mit Behinderung unmittelbar an dessen 
Arbeitsplatz. Hierbei würden sowohl individuelle Kompetenzen vermittelt als auch das 
Lernen der Personen des betrieblichen Umfeldes unterstützt. JADE sollte eine 
bundesweite Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Praxis von Jobcoaching zur 
Arbeitsplatzsicherung erstellen, ein konzeptionelles Verständnis von Jobcoaching durch 
eine differenzierte Beschreibung der Maßnahme in Bezug auf ihre Abläufe, Interaktionen, 
Einflussfaktoren, Wirkungen und Ergebnisse aus den Perspektiven aller am Prozess 
Beteiligten entwickeln und abschließend Empfehlungen für die Durchführungspraxis der 
Integrationsämter und weitere am Jobcoaching-Prozess beteiligte Zielgruppen ableiten. 
Er erhofft sich durch dieses Modellprojekt eine stärkere Dynamik in Bezug auf die 
Umsetzung des Teilhabechancengesetzes.

Die Ausführungen zum Inklusionsbarometer 2019 werden gemäß Vorlage Nr. 14/3865 zur 
Kenntnis genommen.

Punkt 10
Reform des Sozialen Entschädigungsrechts - ein erster Überblick und Ausblick 
Vorlage Nr. 14/3871

Herr Anders stellt die wesentlichen Änderungen vor, die die Reform des Sozialen 
Entschädigungsrechts (SER) mit sich bringen solle. Ziel der Reform sei es, das Soziale 
Entschädigungsrecht (SER) an die heutigen Bedürfnisse der Opfer von Gewalttaten 
auszurichten. Leistungen sollten schneller und zielgerichteter erbracht werden und der 
Entschädigung von Nachteilen dienen, für die die staatliche Gemeinschaft Verantwortung 
trage. Das bisher in mehreren Gesetzen geregelte SER werde größtenteils übernommen 
und künftig im Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV) zusammengeführt. Neu ist, 
dass ab 2021 Geschädigte bundesweit die Hilfen der Traumaambulanzen in Anspruch 
nehmen könnten. 
Im SGB XIV werde der Gewaltbegriff neu gefasst und um die „psychische Gewalt“ 
erweitert. Menschen, die einen Schockschaden erlitten haben sowie Personen, die mittels 
eines Angriffs mit einem KFZ geschädigt worden sind, hätten zukünftig Anspruch auf 
Leistungen. Einmalzahlungen für im Ausland geschädigte Personen sowie die monatlichen 
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Entschädigungszahlungen würden wesentlich erhöht. 
Durch die Reform des Sozialen Entschädigungsrechts rechne der Fachbereich Soziale 
Entschädigung mit einem Aufgabenzuwachs und erwartet eine Steigerung der
Antragszahlen. 

Die in der zurückgezogenen Anfrage 14/42 der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
gestellten Fragen beantwortet Herr Anders.  Der Sprechzettel ist als Anlage 1 beigefügt.

Frau Schäfer bittet um Mitteilung, wann mit einer Entscheidung des Landes NRW zu 
rechnen sei, ob die Landschaftsverbände auch künftig die Leistungen des SER erbringen 
würden. Frau Prof. Dr. Faber berichtet, dass die Entscheidung voraussichtlich im 
Sommer dieses erfolgen solle. Herr Anders berichtet auf Nachfrage von Frau Schäfer, 
dass die langjährige Durchschnittszahl zur Bearbeitung eines Antrages bei 11 Monaten 
liege. Beim Fachbereich 54 liege die durchschnittliche Bearbeitungszeit aufgrund von 
Personalengpässen zurzeit bei 15 Monaten.

Auf die Nachfrage von Frau Detjen nach bundesweiten Seminarangeboten berichtet 
Herr Anders von Seminarangeboten der BIH (Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen) und einer eigenen Seminarreihe, die der 
LVR zusammen mit dem LWL durchführen werde. Außerdem ergänzt er, dass die Fälle 
der ehemaligen Heimkinder (Medikamentenmissbrauch) schon jetzt entscheidungsfähig 
seien. Ab 2024 gebe es dann eine Erleichterung in der Beweisführung, wenn es um die 
Folgen von psychischer Gewalt gehe.

Die Ausführungen zur Reform des Sozialen Entschädigungsrechts werden gemäß Vorlage 
Nr. 14/3871 zur Kenntnis genommen. 

Punkt 11
Beschlusskontrolle

Keine Wortmeldungen.

Punkt 12
Anfragen und Anträge

Punkt 12.1
Anfrage: Betreutes Wohnen in Tiny Houses
Anfrage Nr. 14/40 FREIE WÄHLER

s. TOP 12.2

Punkt 12.2
Beantwortung der Anfrage 14/40

Der Sozialausschuss nimmt die Antwort der Verwaltung zur Kenntnis.

Punkt 12.3
Wie bereitet sich der LVR auf das neue SGB XIV vor?
Anfrage Nr. 14/42 GRÜNE

Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN hat die Anfrage noch vor der Sitzung 
zurückgezogen.
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Punkt 13
Bericht aus der Verwaltung

Frau Prof. Dr. Faber weist auf eine Veranstaltung zur Fachpraktikerausbildung am 
27.08.2020 im KOMED in Köln hin "Fachpraktikerausbildung- ein Baustein beruflicher 
Inklusion".

§ 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Herr Anders berichtet, dass die Landschaftsverbände zuständig seien für 
Verdienstausfälle der Arbeitnehmer*innen mit behördlich angeordneter Quarantäne (gilt 
nicht für Beamte). Zuständig sei der Landschaftsverband, in dessen Bereich die 
Betriebsstätte liege. Der Antrag sei innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Ende der 
Quarantäne zu stellen. Eine Hotline sei eingerichtet worden, zurzeit gebe es ca. 50 
Anfragen pro Tag (Stand 10.03.2020). 
Mit dem Kreis Heinsberg werde zurzeit ein vereinfachtes Verfahren für Zeiten der 
angeordneten Quarantäne erstellt.
Die Pressemitteilung vom 04.03.2020 ist als Anlage 2 beigefügt.

Risikoeinschätzung zur Durchführung von Veranstaltungen in der Phase COVID19
Herr Lewandrowski führt aus, dass sich der LVR hier an den Empfehlungen des Robert-
Koch Instituts orientiere. Die Verwaltung agiere im Interesse der Gesundheit der 
Mitarbeitenden und der externen Besucher*innen. 

Sollte die WfbM der Lebenshilfe in Heinsberg als reine Vorsichtsmaßnahme schließen, 
ohne dass eine ordnungsbehördliche Anordnung vorliege, gehe dies auf eigenes Risiko 
und der LVR könne nicht als Ausfallbürge auftreten. Sollte durch die Schließung einer 
WfbM beim Wohnanbieter ein erhöhter Betreuungsbedarf entstehen, sei dies bei 
gemeinschaftlichen Wohnformen durch organisatorische Maßnahmen aufzufangen. Bei 
dem Betreuten Wohnen könne es zu einem erhöhten Betreuungsbedarf kommen. Dieser 
sei zunächst im Rahmen der Fachleistungsstunden aufzufangen; sollte sich im Nachhinein 
herausstellen, dass durch den Mehraufwand in dieser Zeit das Kontingent für den 
Bewilligungszeitraum nicht ausreiche, könne im Einzelfall ein erhöhter Betreuungsbedarf 
anerkannt werden.

Resolution der Landschaftsversammlung zu ordnungsbehördlichen Prüfrechten in WfbM
s. beigefügten Sprechzettel (Anlage 3a)

Umstellung BTHG/Zuständigkeitswechsel
s. beigefügten Sprechzettel (Anlage 3b)

Herr Lewandrowski ergänzt, dass ein besonderer Kritikpunkt der geringere 
Barmittelverbleib der Leistungsberechtigten durch nicht nachvollziehbare 
Kostenforderungen der Anbieter sei. Hierüber werde der LVR zusammen mit dem LWL mit 
der Anbieterseite das Gespräch suchen.

Außerdem werde die Mittagsverpflegung in WfbM angesprochen. In einigen der WfbM 
werde ein Beitrag für das Mittagessen verlangt, der über dem in der Grundsicherung 
gezahlten Betrag von 3,40 € pro Tag liege. Dies müsse gemeinsam mit den Werkstätten 
geklärt werden.

Herr Wörmann berichtet über mögliche Pläne von Werkstattträgern, die Teilnahme am 
Mittagsessen verpflichtend in die Verträge aufzunehmen. Dies würde ausdrücklich gegen 
die Intention des Gesetzgebers verstoßen.
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Konnexitätsklage
Die Landesregierung hat sich zu der Klage mittlerweile geäußert. Sie hält die Klage für 
unzulässig und unbegründet u.a., weil die Umwandlung des Budgets für Arbeit von einer 
freiwilligen in eine pflichtige Aufgabe nicht konnexitätsrelevant sei und Verfahren, wie 
z.B. Hilfeplanverfahren, bereits vorher durchgeführt wurden. Zudem seien die 
Mehrbelastungen, die auf Bundesrecht beruhen, nicht konnexitätsrelevant. Die 
Landesregierung sieht lediglich zwei Aspekte, die konnexitätsrelevant sein könnten, und 
zwar zum einen die Zuständigkeitsverlagerungen von der örtlichen Ebene auf die 
Landschaftsverbände (Frühförderung, ambulante Eingliederungshilfe für Erwachsene) und 
zum anderen die explizit durch Landesrecht geschaffene Erweiterung des Prüfungsrechts 
auf anlassunabhängige Qualitätsprüfungen. Die Erwiderung der Landesregierung ist als 
Anlage 4 beigefügt.

Bericht zur Umfrage bei den Mitgliedskörperschaften; hier: Trennung der Fachleistungen 
und der existenzsichernden Leistungen und die Umsetzung des Zuständigkeitswechsels 
im Zuge des BTHG zum 1. Januar 2020
s. beigefügten Sprechzettel (Anlage 3c, Stand 11.03.2020)

Hinweis: Nach der Sitzung ist noch eine weitere Rückmeldung eingegangen, die in die 
neue Auswertung (Stand 11.03.2020) eingeflossen ist.

Punkt 14
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Köln, den 28.03.2020 

Die stellv. Vorsitzende

S c hm e r b a c h

Köln, den 18.03.2020 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland 

In Vertretung

L e w a n d r o w s k i
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TOP 10 
 
Sprechzettel zur (zurückgezogenen) Anfrage 14/42 B90/Die Grü-
nen 
_______________________________________________________________________ 
 
Text der Anfrage 
 
Mehrfach hat die Verwaltung dem Sozialausschuss über das Opferentschädigungsgesetz 
und das neue SGB XIV berichtet. Auch eine Fachtagung zu dem neuen Gesetzentwurf 
wurde vom LVR veranstaltet. Inzwischen ist das Gesetz in Bundestag und Bundesrat ver-
abschiedet worden und soll zum 01.01.2023 in Kraft treten. In diesem Zusammenhang 
hat die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im LVR folgende Fragen: 
 
 
Das neue Gesetz bezieht Straftatbestände ein, die durch das frühere Opferentschädi-
gungsgesetz nicht abgedeckt waren. In welchem Umfang erwartet die Verwaltung einen 
Fallzahl-Zuwachs durch diese Neuregelung? 
 

Über allen Fragen steht zunächst der Vorbehalt, dass die Aufgabe wieder 
auf die LVe übertragen wird! 
 
Als Anhaltspunkt für die Fallzahlsteigerung kann der im Gesetzesentwurf ange-
gebene Erfüllungsaufwand der Länder herangezogen werden. Dieser wird im 
Saldo mit 4,4 Mio. Euro angenommen, davon 1,3 Mio. Euro Personalkosten in der 
Sachbearbeitung. Dieser Zahl liegt die Annahme zugrunde, dass durch die Auswei-
tung der Leistungen auf Opfer von psychischer Gewalt bundesweit 4.000 zu-
sätzliche Fälle/Jahr zu bearbeiten sind. Auf der Basis des „Königsteiner-
Schlüssel 2018“, ergibt sich aus dieser Zahl der rechnerische Wert von rund 844 
zusätzlichen Anträgen/Jahr für NRW (21,09%). Davon entfallen dann, ausgehend 
von den in 2019 eingegangenen OEG-Erstanträgen, 464 Anträge auf den LVR 
(2.800 in 2019) und 380 Anträge auf den LWL (2.240). 
 
Die Verwaltung geht davon aus, dass die Fallzahlsteigerung tatsächlich höher sein 
wird. Dieser Frage wird aktuell noch nachgegangen. 

  
 
Opfer von Straftaten entscheiden sich oft erst Jahre nach der Tat, Ansprüche geltend zu 
machen. Wird es für Opfer von Straftaten, die früher nicht durch das Opferentschädi-
gungsgesetz abgedeckt waren, möglich sein, rückwirkend Ansprüche zu stellen? Wird es 
hierzu eine Stichtagsregelung geben? 

 
Nein, das ist nicht möglich. S. hierzu Vorlage, Seite 10, Nr. 13) 
 

Im neuen SGB XIV ist das Fallmanagement fest verankert. Der LVR hat in diesem Bereich 
bereits eine Vorreiterrolle übernommen. Dennoch führt diese Vorgabe zu einem erhöhten 
Personalbedarf. Wie viele zusätzliche Stellen wird der LVR für die Bearbeitung der Aufga-
ben benötigen? Welche durchschnittlichen Bearbeitungszeiten werden angestrebt? 
 

Siehe die Ausführungen zur ersten Frage – wir müssen zunächst eine belastbare 
Schätzung über die zusätzlichen Fälle aufstellen. Der zusätzliche Personalbedarf 
für das FM wird daraus abgeleitet. 

 
Wie beabsichtigt der LVR ausreichende Personalkapazitäten sicher zu stellen? Wie lange 
dauert die Qualifizierung der entsprechenden Mitarbeiter*innen? 

Anlage 1



 
Wie bereits früher berichtet, dauert die Einarbeitung im Rahmen eines „training on 
the job“ 1,5 Jahre. Es wird darauf ankommen, dass das ab dem 1.1.2024 notwen-
dige zusätzliche Personal bereits ein Jahr früher zur Verfügung steht, um die Aus-
bildung und Einarbeitung rechtzeitig sicher zu stellen. 
 

Wie sollen die auf diesem Feld tätigen Nichtregierungsorganisationen (z.B. Frauenbera-
tungsstellen und Opferorganisationen wie Solwodi oder der Weiße Ring) mit einbezogen 
werden? 
  

Mit den Institutionen wird auch bereits jetzt, z. B. bei den örtlichen „Runden Ti-
schen Opferschutz“ zusammengearbeitet. Die genannten Organisationen sind da 
eingebunden. 

 
Welche Infrastruktur wird es vor Ort in den Mitgliedskommunen geben, um für Hilfesu-
chende ansprechbar zu sein? 
 

Siehe auch die vorherige Frage! 
Die Angebote werden auch in das derzeit in Entwicklung befindliche „Portal Inte-
grierte Beratung“ aufgenommen. Eine spezielle Infrastruktur vor Ort (z. B. perso-
nelle Präsenz) ist derzeit nicht vorgesehen. Bei Bedarf werden Antragstellende 
auch jetzt schon aufgesucht. 



 

LVR-Fachbereich Kommunikation 

 

Organisationsbereich LVR-Direktorin, LVR-Fachbereich Kommunikation, Leitung: Christine Bayer, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln; 

Telefon: 0221 809-2781, Telefax: 0221 809-2889, Mail: presse@lvr.de, Internet: www.lvr.de 

 

 

 

 

 
Pressemitteilung 
 

 

Landschaftsverbände entschädigen Verdienstausfälle, wenn 

Quarantäne angeordnet worden ist 
 

Rheinland, 4. März 2020. Um eine weitere Ausbreitung des auch in Deutschland 

festgestellten Corona-Virus zu verhindern, können die zuständigen Behörden Personen 

vorsorglich unter Quarantäne (Absonderung) stellen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

sowie Selbstständige können dadurch einen Verdienstausfall erleiden. In Nordrhein-Westfalen 

entschädigen die Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) auf 

Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Die Zuständigkeit der Landschaftsverbände richtet 

sich nach dem Sitz der Betriebsstätte. 

 

Wichtig: Die Quarantäne muss durch die zuständigen Gesundheitsämter angeordnet worden 

sein. Kein Anspruch besteht bei Arbeitsunfähigkeit, Urlaub und vorübergehender Verhinderung 

nach § 616 BGB. 

 

 Für Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen gilt: 

Für unter Quarantäne gestellte Arbeitnehmer/innen müssen Arbeitgeber/innen im 

Regelfall im Rahmen der Entgeltfortzahlung für maximal sechs Wochen in Vorleistung 

gehen. Die ausgezahlten Beträge werden auf Antrag vom zuständigen 

Landschaftsverband erstattet. Ab der siebten Woche wird die Entschädigung direkt an 

die Betroffenen gezahlt. Die Entschädigung entspricht der Höhe des gesetzlichen 

Krankengeldes. 

 

 Für Selbstständige gilt: 

Sie stellen den Antrag direkt beim zuständigen Landschaftsverband. 

 

 Für Beamtinnen und Beamte gilt: 

Sie haben keinen Anspruch auf Erstattung eines Verdienstausfalles. 

 

Anträge auf Entschädigung müssen schriftlich innerhalb von drei Monaten nach Ende der 

Quarantäne beziehungsweise Absonderung beim zuständigen Landschaftsverband gestellt 

werden. 

 

Weitere Informationen und Antragsformulare zum Download hat der LVR auf seiner 

Internetseite zur Verfügung gestellt: www.soziale-entschaedigung.lvr.de 

 

Anlage 2

http://www.lvr.de/cmsbs-restproxy/t/nl?t=ANONYMOUS.5QX5P.60B7309A0422F1A316533FEAE37CFB6F&d=http%3a%2f%2fwww.soziale-entschaedigung.lvr.de&n=Externer%20Link%20%26ouml%3bffnet%20neues%20Fenster&h=E2B3608689083DCB693E20609E94DBF6BE848F08


Seite 2 

Organisationsbereich LVR-Direktorin, LVR-Fachbereich Kommunikation, Leitung: Christine Bayer, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln; 

Telefon: 0221 809-2781, Telefax: 0221 809-2889, Mail: presse@lvr.de, Internet: www.lvr.de 

 

 

Wegen der Vielzahl der Anfragen bittet der LVR um Anfragen per Mail an den LVR-Fachbereich 

Soziale Entschädigung: ser@lvr.de 

 

Telefonische Auskünfte erteilt der LVR über die Servicenummer 0221 809-5444 (Montag bis 

Freitag von 9 bis 12 Uhr). 

 

Weitere Informationen: 

 www.soziale-entschaedigung.lvr.de (Tätigkeitsverbot) 

 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz - IfSG), § 56 Entschädigung (http://www.gesetze-im-

internet.de/ifsg/__56.html) 

 

 

Pressekontakt: 

Michael Sturmberg 

Landschaftsverband Rheinland 

LVR-Fachbereich Kommunikation 

Tel 0221 809-7084 

Mail michael.sturmberg@lvr.de 

mailto:ser@lvr.de
http://www.soziale-entschaedigung.lvr.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html
mailto:michael.sturmberg@lvr.de
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TOP Berichte der Verwaltung 

Resolution der LVers zu ordnungsbehördlichen Prüfrechten in WfbM 

 

 

Die dem zuständigen MAGS übersandte Resolution der LVers zur Einrichtung von 

ordnungsbehördlichen Prüfrechten analog einer WTG-Behörde ist von dort aktiv 

aufgegriffen worden, korrespondiert sie doch auch als weiterer Schritt mit der Initiative 

des Landes im AG BTHG NRW, Prüfmöglichkeiten der LVe ausdrücklich einzuräumen, aber 

auch einzufordern (anlasslose Prüfung). 

 

Um aber eine solche ordnungsbehördliche Prüfung sinnvoll in das Gesamtkonzept 

einpassen zu können, hat ein erstes Gespräch zur Klärung der konkreten 

Notwendigkeiten unter Beteiligung der LVe stattgefunden. Dabei wurde dargestellt, 

welche staatlichen Stellen 

- Arbeitsschutz 

- Lebensmittelaufsicht 

- … 

bereits heute auch in den WfbM regelmäßig im Rahmen ihrer Zuständigkeiten prüfen.  

 

Hinzu kommen die Prüfmöglichkeiten der LVe, die bereits in der Vergangenheit 

Beschwerden im Einzelfall, aber auch Auffälligkeiten aus den regelmäßigen Kontakten 

zum Anlass genommen haben, einzelne Themen aufzugreifen und (im Rheinland) in 

Zielvereinbarungen umzusetzen. Hier haben auch die Stärkung der Werkstatträte sowie 

die Einführung der Frauenbeauftragten in WfbM eine besondere Bedeutung, da auch 

durch diese Beschwerden und Anmerkungen direkt an die Geschäftsführung, aber auch 

an den LVR herangetragen werden und Anlass für eine Überprüfung bieten. 

 

Darüber hinaus wurden Sachverhalte auch mit der Regionaldirektion der Bundesagentur 

für Arbeit als Genehmigungsbehörde für die WfbM aufgegriffen und verfolgt, so z.B. auch 

ein vorübergehender Belegungsstopp ausgesprochen und auch umgesetzt. 

 

Ergänzend sind die neuen Prüfrechte/-pflichten aus § 128 SGB IX zu nennen, die derzeit 

konzeptionell ausgestaltet und dann in Folge umgesetzt werden. 

 

Zu prüfen ist, inwieweit eine staatliche Prüfinstanz die für die Resolution, aber auch die 

Wallraff-Berichterstattung ursächlichen Sachverhalte tatsächlich hätte feststellen und 

ihnen besser begegnen können. 

 

Abzuwägen ist aber auch, inwieweit staatliche Sanktionsmöglichkeiten tatsächlich 

zielführend sein können: 

Ordnungsgeld ist aus dem Arbeitsergebnis zu finanzieren, würde also zu Lasten der 

Entgelte der Werkstattbeschäftigten gehen. 

Schließung von WfbM bzw. einzelnen Betriebsstätten erscheint gleichfalls problematisch, 

da bei den regional aufgestellten WfbM-Versorgungsgebieten eine Kompensation in der 

Region kaum realisierbar ist – den Beschäftigten also kurzfristig kein Alternativangebot 

gemacht werden könnte. 

 

Anlage 3a



Vor diesem Hintergrund wurde vorgeschlagen, zunächst neben den bisherigen Aktivitäten 

- die Prüfkonzepte der LVe zu erarbeiten und zu erproben 

- eine stärkere Abstimmung zwischen den LV und den staatlichen Kontrollinstanzen 

zu etablieren. In der zweiten Jahreshälfte sollten die Gespräche dann erneut 

aufgenommen und die Überlegungen auf der Basis der dann vorhandenen Erfahrungen 

(Prüfungslücken) konkretisiert werden. 



70.10                05.03.2020 
                                Frau Krause, � 6899 
 
 

  
 

 
 
Sozialausschuss 10.03.2020,  
hier: Sprechzettel zum Zuständigkeitswechsel 
 
 

Umstellung I: Eine erste Erfolgsbilanz 

Zum 01.01.2020 ist die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten. Es galt, zu 
diesem Stichtag die Umstellung I zu bewerkstelligen - die Trennung der existenzsichernden 

Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe – und die Zuständigkeitsverände-
rungen zwischen örtlicher und überörtlicher Ebene umzusetzen. Der Eingliederungshilfeträger 

LVR hat unter großen Kraftanstrengungen aller beteiligten Mitarbeitenden eine Vielzahl von 
Aufgaben erfüllt, um die Umstellung für Leistungsberechtigte und Leistungserbringer im Rhein-

land so einfach wie möglich zu gestalten. Folgende erste, stichwortartige Zwischenbilanz, die 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und sich auf das Dezernat 7 konzentriert, soll einen 
Eindruck geben, was im Zusammenwirken aller geleistet und geschafft wurde: 

• Alle Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen im Rheinland haben ihre Anträge 
fristgerecht stellen können. Dies ist vor allem auf die Absprachen mit den Mitgliedskör-

perschaften und dem MAGS zum vereinfachten Verfahren und die Einbindung der Leis-
tungserbringer zurückzuführen.  

• Entgeltumstellung nach Trennung der Leistungen: Die pünktliche Zahlbarmachung der 
Fachleistungen an die Leistungserbringer ist gesichert, die Umstellung der Entgelte mit 

der überwiegenden Mehrheit der Einrichtungen und Dienste ist gelungen. Zuvor sind 
rund 500 Leistungsvereinbarungen und Vergütungsvereinbarungen abgestimmt und ab-

geschlossen worden. Es wurde jedoch auch deutlich, dass eine Zahl von Vereinbarun-
gen noch einmal überprüft und an tatsächliche Gegebenheiten angepasst werden muss. 

• Regelungen mit Leistungserbringern für Übergangszeiträume vereinbart: Zu allen Leis-
tungen des Landesrahmenvertrages, die erst zu einem späteren Zeitpunkt fachlich um-

gestellt werden, sind neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen für den Übergang 
abgestimmt und größtenteils umgesetzt worden. Dies betrifft insbesondere die ambu-

lanten Angebote der Eingliederungshilfe, die Leistungen für Kinder- und Jugendliche, 
zur Tagesstruktur, zur Teilhabe am Arbeitsleben und andere. 

• Für 250 Leistungsberechtigte konnten Leistungen der Hilfe zur Pflege in einer SGB XI-

Einrichtung gewährt werden. 

• Die Fallübernahme von den örtlichen Trägern ist gelungen: Das Dezernat hat aufgrund 

der neuen Zuständigkeiten insgesamt rund 1.700 neue Fälle in den Bereichen Pflegefa-
milien, ambulante Pflege und ambulante Assistenzleistungen übernommen und ins 

Fachverfahren eingepflegt; bei rund 3.000 Fälle im Bereich der ambulanten Assistenz-
leistungen, für die die Zuständigkeit vom örtlichen Träger auf den LVR übergegangen 

ist, muss noch die Übertragung nach Anlei erfolgen. 

• Für Fallübergaben und Adressverteiler wurden mehr als 700 Auswertungen gefahren 

und Excel-Listen erstellt. 

Anlage 3b
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• Die Satzung zur Umsetzung des AG BTHG NRW, die die Heranziehung der örtlichen Trä-
ger regelt, ist in Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern erarbeitet, abgestimmt und 

durch die Landschaftsversammlung am 16.12.2019 verabschiedet worden. 

• Die Kooperationsvereinbarungen mit den örtlichen Trägern wurden intensiv vorbereitet 

und sind in vielen Regionen bereits bald unterschriftsreif. 

• Mehr als 100.000 Infoschreiben wurden allein in den letzten Monaten an Leistungsbe-

rechtigte, Leistungserbringer und andere Adressaten, wie Rentenkassen, Wohngeldstel-
len etc. verschickt. Damit haben wir Betroffene und Fachleute zielgruppenspezifisch 

über die anstehenden Veränderungen und Handlungsschritte informiert. 

• Gut 5.000 Anrufe haben die Teamleitungen an der BTHG-Hotline des Dezernates 7 seit 

August beantwortet; im direkten Gespräch konnten sie Unsicherheiten nehmen und be-
ruhigen. Mit 1.340 Anrufen im Monat wurde im Januar ein Rekord verzeichnet. Im Feb-
ruar gingen die Anrufzahlen wieder zurück: Im Schnitt melden sich jedoch immer noch 

etwa 30 Anrufer*innen pro Tag. Die absolute Zahl für die Hotline August 2019 – Febru-
ar 2020 ist 5.031. 

• Seit November ist die BTHG-Webpage online – www.bthg.lvr.de - die das Dezernat 7 
gemeinsam mit dem Dezernat 4 und dem Fachbereich 03 erstellt und befüllt hat. 

24.000 Besucher*innen fanden bis Ende Februar hier bisher bereits Antworten zu ihren 
BTHG-Fragen.  
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71.00/ 70.10            11.03.2020 

    Claudia Manns/ Isabel Pflugrad 

 

 

Neu: Stand 11.03.2020   

 

 

Umfrage bei den Mitgliedskörperschaften  

Hier: Trennung der Fachleistungen und der existenzsichernden Leistungen und 

die Umsetzung des Zuständigkeitswechsels im Zuge des BTHG zum 1. Januar 

2020 

 

In der Zeit vom 17. Februar bis 4. März 2020 hat das LVR-Dezernat Soziales bei den 

Mitgliedskörperschaften eine Online-Befragung zur Umsetzung der Trennung der 

Fachleistungen und der existenzsichernden Leistungen und des Zuständigkeitswechsels 

im Zuge des BTHG zum 1. Januar 2020 durchgeführt. 

 

Im Ergebnis haben sich 21 der 26 Mitgliedskörperschaften an der Umfrage beteiligt (= 

Rücklaufquote von rund 80 Prozent): 

Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, 

Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Solingen, Wuppertal, Kreis Düren, Rhein-Erft-Kreis, 

Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Kreis Kleve, Kreis Mettmann, Rhein-Kreis Neuss, 

Oberbergischer Kreis und Kreis Viersen 

 

Einzelne Teilnehmende haben nicht alle Fragen vollständig beantworten können. Ihre 

zusammenfassende Einschätzung ist in die Bewertung dennoch mit eingeflossen. 

 

Auf der Grundlage der nachfolgenden Rückmeldungen aus den Mitgliedskörperschaften 

kann zum Jahreswechsel 2019/2020 eine positive Umstellungsbilanz gezogen werden: 

 

 

I  Umsetzung der Trennung der Fachleistungen und der existenzsichernden 

Leistungen 

 

Insgesamt beurteilen drei Viertel der Teilnehmenden die Umsetzung der Trennung der 

Leistungen als überwiegend beziehungsweise sehr erfolgreich. 

 

Ausschlaggebend für diese Bewertung ist unter anderem der prozentuale Anteil der 

erwarteten Anträge auf Existenzsicherung nach dem SGB XII, der zum 1. Januar 2020 

tatsächlich zur Auszahlung gekommen ist. 

 

• In etwas mehr als der Hälfte der Mitgliedskörperschaften wurden (fast) alle 

erwarteten Anträge (= 90 % und mehr) zum 1. Januar 2020 zahlbar gemacht. 

• Weitere sieben Mitgliedskörperschaften melden, dass zwischen 70 und 89 Prozent 

zahlbar gemacht wurden. 

• Lediglich in einzelnen kreisangehörigen Gemeinden wurden weniger als 60 Prozent 

der Anträge zahlbar gemacht. 
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Die Rückmeldungen zeigen insgesamt einen hohen Anteil zahlbar gemachter 

Anträge. Alle Mitgliedskörperschaften haben bestätigt, dass sie besondere personelle 

und/oder organisatorische Maßnahmen ergriffen haben, um die Sozialhilfezahlungen 

zum 1. Januar 2020 sicher stellen zu können. 

 

Sofern Anträge auf existenzsichernde Leistungen bisher noch nicht bewilligt werden 

konnten, waren hierfür im wesentlichen folgende Gründe verantwortlich: 

 

• Fehlende Unterlagen, zum Beispiel Einkommensunterlagen 

• fehlender Mietvertrag/ fehlende Mietbescheinigung 

• fehlende Bearbeitungszeit/ fehlende Personalressourcen 

 

In etwa der Hälfte der Mitgliedskörperschaften gab es häufig oder sehr häufig Kritik 

und Beschwerden seitens der Leistungsberechtigten oder/ und der Betreuerinnen und 

Betreuer zur Trennung der Fachleistungen und Existenzsicherung. 

Die Hauptkritikpunkte waren dabei: 

 

• überwiegendes Unverständnis für die Trennung der Leistungen 

•    unklare beziehungsweise nicht nachvollziehbare Zuständigkeiten (keine 

Leistungen aus „einer Hand“) 

• hoher bürokratischer Aufwand, Überforderung beim Antragsverfahren 

• unzureichende Kommunikation und Information des LVR 

•  geringer Barmittelverbleib durch nicht nachvollziehbare Kostenforderung der 

Anbieter 

• verspätete Übermittlung der Mietverträge durch die Einrichtungen 

 

Die Mitgliedskörperschaften haben zudem folgende Themen identifiziert, die bei der 

weiteren Realisierung der Trennung der Leistungen in den kommenden Wochen und 

Monaten als schwierig eingeschätzt werden: 

 

• Warmmiete liegt über 125 % der durchschnittlichen angemessenen Warmmiete 

eines Ein-Personenhaushaltes (11 Nennungen) 

• Mehrbedarf bei Mittagsverpflegung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung 

/ vergleichbaren tagesstrukturierenden Angeboten (7 Nennungen) 

• zu geringe Barmittel der Leistungsberechtigten (5 Nennungen) 

 

Weitere Themen: 

• Geltendmachung von Mehrbedarfen 

• Zuständigkeitsunklarheiten, zum Beispiel Feststellung der Zuständigkeiten (letzter 

gewöhnlicher Aufenthalt) bei Personen, die schon lange in einer besonderen 

Wohnform leben 

• Kaution 

• formgleiche Widersprüche, in denen die Regelbedarfsstufe 1 statt der gesetzlich 

vorgesehenen Stufe 2 eingefordert wird 

• Wunsch nach Direktzahlung aller Sozialleistungen an die Betreiber der besonderen 

Wohnformen 

• Personalmangel 
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Die Abstimmung und Kommunikation mit dem LVR-Dezernat Soziales zur Vorbereitung 

der Trennung der Fachleistungen und der Existenzsicherung wurde wie folgt bewertet: 

• Die Abstimmung und Kommunikation wurde in 40 Prozent der Rückmeldungen als 

überwiegend bzw. sehr hilfreich eingestuft. 

• Etwas mehr als die Hälfte der Mitgliedskörperschaften wählte die mittlere 

Kategorie „teils/teils“. 

 

 

II  Umsetzung der Fallübergaben aufgrund der Zuständigkeitsverlagerung an 

den LVR 

 

Zur Bewertung des Fallübergabeprozesses standen den Mitgliedskörperschaften 

verschiedene Kategorien von „sehr problematisch“ bis „sehr erfolgreich“ zur Verfügung. 

 

Der Prozess wurde von etwas mehr als der Hälfte der Mitgliedskörperschaften als 

überwiegend oder sehr erfolgreich bewertet. Fast alle anderen Mitgliedskörperschaften 

wählten die mittlere Kategorie „teils/teils". 

 

Die Mitgliedskörperschaften, die an der Umfrage teilgenommen haben, erhalten auf 

Wunsch das zusammengefasste Umfrageergebnis für die Beratung/Vorstellung in ihren 

politischen Gremien. 
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Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Herrn Matthias Münning, Frau Juliana Lamotte, 
Frau Dana Rempe 
 
per E-Mail: matthias.muenning@lwl.org; 
  juliana.lamotte@lwl.org 
          dana.rempe@lwl.org 
 
Landschaftsverband Rheinland 
Herrn Dirk Lewandrowski, Frau Gabriele von Berg, Frau 
Martina Krause 
 
per E-Mail: dirk.lewandrowski@lvr.de 
  gabriele.vonberg@lvr.de 
  martina.krause@lvr.de 
 
Stadt Dortmund 
Herrn Dirk Otto Arndts, Herr Jörg Süshardt, 
Frau Sabine Kübler 
 
per E-Mail: darndts@stadtdo.de 
  jsueshardt@stadtdo.de 
  skuebler@stadtdo.de 
 
Stadt Essen 
Herrn Hartmut Peltz, Herrn Klaus Engels, Herr Uwe Silzer, 
Frau Dr. Uta Loewenich 
 
per E-Mail: hartmut.pelz@sozialamt.essen.de 
  klaus.engels@sozialamt.essen.de 
  uwe.silzer@sozialamt.essen.de 
  uta.loewenich@rechtsamt.essen.de 
 
Ennepe-Ruhr-Kreis 
Frau Astrid Hinterthür, Herrn Joel Stieglitz 
 
per E-Mail: a.hinterthuer@en-kreis.de 
  j.stieglitz@en-kreis.de 
 
Rhein-Sieg-Kreis 
Herrn Stephan Liermann, Herrn Dieter Schmitz 
 
per E-Mail: stephan.liermann@rhein-sieg-kreis.de 
  dieter.schmitz@rhein-sieg-kreis.de 
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Deutscher Städtetag 

Frau Verena Göppert ,Herrn Stefan Hahn, Frau Friederike Scholz, 
Frau Katharina Suhren 
 
per E-Mail: verena.goeppert@staedtetag.de 
  stefan.hahn@staedtetag.de 
  friederike.scholz@staedtetag.de 
  katharina.suhren@staedtetag.de 
 
 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Herrn Martin Schenkelberg 
 
per E-Mail: martin.schenkelberg@lkt-nrw.de 
  
 
 

 

Köln, den 19. Februar 2020 

Verfassungsbeschwerde AG-BTHG NRW 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügt übersenden wir Ihnen den Schriftsatz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Kennt-

nisnahme. 

Das Land macht die Unzulässigkeit und Unbegründetheit der Verfassungsbeschwerde gel-

tend, insbesondere rügt es die Beschwerdebefugnis der Kreise und kreisfreien Städte, man-

gelnde Substantiierung des Sachvortrags und die mangelnde Konnexitätsrelevanz der aufge-

führten Belastungen.  

Das Land regt zudem das Ruhen des Verfahrens an, bis die Kostenevaluation nach Art. 23 

Abs. 4 BTHG und Art. 8 AG-BTHG NRW abgeschlossen und vom Land gemeinsam mit den 

kommunalen Spitzenverbänden und den Beschwerdeführern bewertet worden sind. 

Registernummer 
40-00118/19 224/di 

Telefon 
+49.221.95190-84 

Telefax  
+49.221.95190-94 

E-Mail 
j.hentschel@cbh.de 
s.boettger@cbh.de 

Ansprechpartner 
Dr. Jochen Hentschel 
Sara Boettger   
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Wir werden den Schriftsatz nun im Detail auswerten und uns zur Absprache des weiteren 

Vorgehens mit Ihnen in Verbindung setzen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Dr. Jochen Hentschel    gez. Sara Boettger 
Rechtsanwalt      Rechtsanwältin 
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